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1. Kapitel
Einleitung

Kaum ein Thema hat in so vielen gesellschaftlichen Bereichen eine solche
Schlagkraft entwickelt wie die Verteidigung der nationalen Identität vor einem
drohenden, wie auch immer gearteten Verfall. Die Furcht vor dem Identitätsver-
lust begleitet die Phänomene der Globalisierung,Migration und der europäischen
Integration seit langer Zeit. Die Diskussionen über die Auswirkungen auf die
Identität einer Nation sind kein Ausdruck eines gekränkten deutschen Selbst-
bewusstseins, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
zu beobachten. Die europäischen Völker versuchen, ihre Identität zu finden, sie
zu beschwören, sie zu pflegen und auch gegenüber einer vermeintlichen oder
tatsächlichen Bedrohung zu verteidigen.1

Gleichwohl stellt sich die Frage, was überhaupt die Identität einer Nation
sein soll: Handelt es sich dabei um kulturelle, politische oder geschichtliche Ei-
genheiten oder ist sie noch abstrakter gefasst – ein Gefühl der Zugehörigkeit, das
von außen nur schwerlich gefasst und identifiziert werden kann? Der Begriff der
Identität wird zum Streitthema – für die einen ist er eine notwendige Vorausset-
zung für ein gesellschaftliches Zusammenleben, für die anderen ein Merkmal der
Ausgrenzung oder ein unbedeutendes Relikt der vergangenen Jahrhunderte in
einem globalisierten Zeitalter, das imAngesicht einer gemeinsamen europäischen
Identität ausgedient hat.
Wo die Debatte inzwischen die Zivilgesellschaft erreicht hat, darf sich die

Rechtswissenschaft nicht davor abschotten. Ganz im Gegenteil, der Begriff
der Identität hat schon lange Einzug in das Recht gefunden. Veranlasst durch
die Furcht vor Identitätsverlust haben die europäischen Verträge unmittelbar
oder mittelbar den Willen zur Achtung der nationalen Identität bekräftigt. Am
prominentesten dürfte hier die Identitätsklausel in Art.4 Abs.2 S. 1 des Vertrags
über die Europäische Union (EUV) sein, die der Union aufgibt, die nationale
Identität der Mitgliedstaaten zu achten und damit nationale Identität zu einem
europäischen Rechtsterminus macht. Ebenso bestimmt die Präambel der Grund-
rechtecharta (GrCh) die nationale Identität zu einem zu achtenden Schutz-
gegenstand. Die Union dürfte ein eigenes Interesse daran haben, diesen Schutz

1 Von Identität als Verlustbegriff sprichtWischmeyer, Nationale Identität und Verfassungsiden-
tität, AöR 140 (2015), S.415 (419); von „Krisen- und Sehnsuchtsdiskurse[n]“ spricht Schönberger,
Identitätserä, JÖR 63 (2015), S.42 (48).



zu verwirklichen, da eine bestehende oder vermeintliche Bedrohungserfahrung
desintegrierend wirkt und Nationalismen befeuern kann.2

Doch auch auf der Ebene des Verfassungsrechts ist der Identitätsbegriff be-
reits heimisch, dort konkretisiert als Verfassungsidentität. Die Identität der Ver-
fassung wurde ursprünglich in der Literatur thematisiert,3 kann aber durch die
Rechtsprechung im Rahmen eines souveränitätserhaltenden Dogmas zum Schutz
der staatlichen Eigenständigkeit und verfassungsrechtlicher Kerngehalte im
europäischen Integrationsprozess als etabliert gelten. Diese Entwicklung ist aus
rechtspolitischen wie auch rechtsdogmatischen Gründen umstritten. Der Grund
hierfür – machtpolitische Erwägungen einmal beiseitegelassen – ist jedoch nach-
vollziehbar: Trotz der Erfolgsgeschichte der Integration europäischer National-
staaten und ihrer Bürger in der Europäischen Union, die als Gemeinschaftsprojekt
ihrerseits sinnstiftend für die Bürger sein kann, stellt die Unionsbürgerschaft
allein in denAugen ebenjener europäischen Bürger gegenwärtig noch keinÄqui-
valent zu den jeweiligen Nationalstaaten dar, die Bezugspunkt gesellschaftlicher
Legitimität bleiben.4 Die Nationalstaaten bleiben bis auf Weiteres notwendiges
Bindeglied zwischen Union und ihren Bürgern, Garanten für individuelle
Freiheit, kollektive Wertvorstellung und auch – in unterschiedlichem Ausmaß –
Identitätsstifter. Der Erhalt der Mitgliedstaaten, der Schutz ihrer zentralen Ver-
fassungsprinzipien, die gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen und wichtigen
kulturellen Eigenheiten – schlussendlich ihre nationale Identität – dürfen daher
nicht dem europäischen Projekt zum Opfer fallen.

I. Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse

Der Hauptzweck derArbeit ist es, zu ergründen,welche Bedeutung das Phänomen
und der Rechtsbegriff „nationale Identität“ für das nationale Recht sowie das
Europarecht haben, welche Wechselwirkungen hier bestehen und inwieweit so-
wohl das deutsche Recht als auch das Europarecht Rücksicht auf die nationale
Identität nehmen bzw. im Falle des Europarechts die nationalen Identitäten der
Mitgliedstaaten durch die Union geachtet werden.

2 Die Sorge vor dem Verlust der nationalen Identität soll ein entscheidender Grund für
die gescheiterte Zustimmung zum Verfassungsvertrag im Mai 2005 bei der niederländischen
Bevölkerung gewesen sein, vgl. Schiffauer, Nationale und Europäische Identität – von gesellschaft-
licher Wirklichkeit zur wirklichen Gesellschaft?, in: Schiffauer/Lobos (Hrsg.), Beiträge zu den
Wurzeln der europäischen Integration, S.57 (67).

3 P. Kirchhof, Die Identität der Verfassung, in: Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band II, § 21 Rn.3, 64.

4 Vgl. dazu Standard-Eurobarometer 90, Herbst 2018: Die europäische Bürgerschaft, S.8 und
Standard-Eurobarometer 83, Frühjahr 2015: Die Europäische Bürgerschaft, S.25. Dazu unten
mehr unter 4. Kapitel, A. III. 1.
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Hierfür muss vorab geklärt werden, was der Begriff der Identität überhaupt
meint und was dabei eine Nation und nationale Identität sein soll. Identität
meint – so viel darf schon vorausgegriffen werden – eine bedeutsame und kom-
plexe psychologische Eigenheit von Individuen und ihrem Selbstverständnis.
Gleichsam ist kollektive Identität ein intersubjektiv geteiltes und konstruktiv er-
zeugtes soziales Phänomen, das das Selbstverständnis von Kollektiven ausmachen
und individuell das Handeln und Denken von Menschen beeinflussen kann.
Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Verständnis von nationaler Identität als Form
einer kollektiven Identität entwickelt werden, das auch für rechtstheoretische
und rechtspolitische Erwägungen für die weitere Untersuchung herangezogen
werden kann.
Im Rahmen dieserArbeit soll weiterhin untersucht werden, welche Bedeutung

außerrechtliche Phänomene wie die „Deutsche Nation“ oder das „Deutsche
Volk“ für das Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland haben. Dabei
wird die Arbeit nicht umhinkommen, sich mit der voraussetzungsvollen Lehre
von der verfassungsgebenden Gewalt sowie dem im Parlamentarischen Rat vor-
herrschenden Nationalverständnis zu beschäftigen und dabei die Frage aufwerfen,
ob sich aus einem – womöglich aus dem Grundgesetz ableitbaren – National-
staatsprinzip konkrete Anforderungen für das Recht ergeben oder ob ein solches
Prinzip stattdessen als Rechtfertigungsmittel herangezogen werden kann.Weiter-
hin wird zu untersuchen sein, ob sich aus der verfassungstheoretischen Figur der
verfassungsgebenden Gewalt sowie dem Nationalverständnis konkrete Folgen für
die fortlaufende grundgesetzliche Rechtsordnung ergeben. Dabei geht es konkret
um die Frage, ob das Grundgesetz eine spezifische Form von „Homogenität“
des deutschen Volkes voraussetzt, ob womöglich eine relative Homogenität als
Verfassungsvoraussetzung bestehen bleiben muss und wie eine solche überhaupt
zu verstehen ist. Weiterhin wird zu untersuchen sein, ob eine „konventionelle
nationale Identität“ als einheitsbildende Vorstellung rechtstheoretisch und rechts-
politisch wünschenswert zur Absicherung demokratischer Verfasstheit ist.
Losgelöst von diesen vorstehend skizzierten Untersuchungsfragen darf an

dieser Stelle bereits die These aufgestellt werden, dass Recht und nationale Iden-
tität nicht beziehungslos zueinanderstehen, sondern dass das nationale Recht
Ausdruck nationaler Identität sein könnte und gleichzeitig wichtiger Faktor zur
Bildung nationaler Identität ist. Zur Stützung dieser These wird eine Sozialtheorie
zu entwickeln sein, die die Bedeutung staatlicher Konstruktionssysteme zur
Bildung von nationaler Identität hervorhebt. Daran anschließend wird in recht-
licher Hinsicht zu untersuchen sein, ob und in welcher Weise nationale Selbst-
verständnisse Eingang in das Recht finden können und wie das Recht umgekehrt
zur Identitätsbildung herangezogen werden kann. Hierzu werden verschiedene
rechtlich gestaltete Konstruktionsmechanismen von Identitäten zu untersuchen
sein. Einen besonderen Blick verdient dabei das Grundgesetz als Projektionsfläche
und Quelle von Identitätsvorstellungen.
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Diese Arbeit stellt keine rechtsvergleichende Untersuchung dar. Der primäre
Untersuchungsfokus liegt vielmehr beim deutschen Recht und dem Recht der
Union. Trotzdem wird im Einzelfall auf die Rechtslage innerhalb anderer Mit-
gliedstaaten zu verweisen sein.
Die abschließende Untersuchung betrifft die Frage danach, inwieweit nationale

Identität tatsächlich durch die europäische Integration gefährdet wird und in
welcher Form die Union entsprechende Rücksicht auf die, wie auch immer ge-
artete, nationale Identität nehmen kann und auch dazu verpflichtet ist. In den
Blick genommen werden hier prominente Bestimmungen wie die Identitäts-
klausel in Art.4 Abs.2 S. 1 EUV, die begrenzt schützende Zielbestimmung Art.3
Abs.3 UAbs.4 EUV, ebenso wie für das Thema eher unscheinbar wirkende Be-
stimmungen wie Art. 17 Abs. 1, 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV),Art. 167Abs.4AEUV oder andere, die in gleicherWei-
se für den Identitätsschutz herangezogen werden können. Sollte tatsächlich eine
Wechselwirkung zwischen nationalem Recht und Identität bestehen, ergeben
sich daraus wichtige Erkenntnisse für die europäische Rücksichtnahme. Die Ge-
staltungsfreiheit einer staatlich verfassten Gemeinschaft stände im Zusammen-
hang mit der Identitätsfrage und würde Anforderungen an die europäische In-
tegration stellen.

II. Strukturierung der Arbeit und methodisches Vorgehen

Der erste Teil der Arbeit führt den Leser in den Untersuchungsgegenstand ein.
Notwendigerweise muss zur Grundlegung der weiteren Arbeitsschritte geklärt
werden, was nationale Identität bedeutet. Hierzu muss sich die Arbeit eines
interdisziplinären Ansatzes bedienen. Die Untersuchungsgegenstände Nation,
Identität und nationale Identität sind überwiegend keine originär rechtlichen
Phänomene. Eine Verkürzung auf eine rein rechtliche Definition wäre daher von
vornherein zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund werden aus den ver-
schiedenen Disziplinen der Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie theo-
retische Konzeptionen über die individuelle und kollektive Identität zusammen-
getragen und in ihrer Wirkungsweise und Funktion erörtert. Diese Grundlagen
ermöglichen es, ein Verständnis von beiden Identitätsformen zu gewinnen, das
auch in der folgenden Untersuchung zugrunde gelegt werden kann. Da sich die
Identität in individueller oder kollektiver Identität in irgendeiner Form auf die
Nation bezieht, wird imAnschluss die Nation näher in den Blick genommen. Er-
kenntnisse lassen sich hierbei aus den Forschungen der Soziologie, insbesondere
den Schwerpunktbereichen der Nationalbildung ziehen. Die umfangreiche Be-
trachtung wird die eher romantische Vorstellung von Nation entzaubern, aber
gleichzeitig die Zusammenhänge zwischen Identitätsbildung und staatlichen
Konstruktionssystemen aufzeigen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es, genauer zu
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bestimmen, welche Bedeutung nationale Identität hat und welche funktionalen
Zusammenhänge kollektive Identitäten erst möglich machen. Diskutiert werden
die verschiedenen Identitätsmerkmale, die für das Einheitsdenken der Nation
von Relevanz sein können, aber auch, welche politischen Implikationen mit der
Nationalidee historisch verbunden sind. Hier zeigt sich, dass der politische Cha-
rakter einer Nation wandelbar ist und unterschiedliche Staatsverständnisse be-
gründen kann, die unmittelbar auch mit der nationalen Identität verbunden sind.
Anschließend an die Entwicklung eines sozialtheoretischen Verständnisses von

nationaler Identität werden in dieser Arbeit verschiedene Studien analysiert, an-
hand derer dargelegt werden kann, in welche Bahnen eine Diskussion über
nationale Identität verlaufen könnte. Dabei wird sich zeigen, dass trotz aller
empirischen Bemühungen, nationale Identität zu bestimmen, diese sich einer
messerscharfen Bestimmung entzieht und diffus bleibt. Ebenso wird sich zeigen,
dass soziale Identitätsverständnisse oft von der öffentlichen Debatte abhängig sind.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von

nationalem Recht und nationaler Identität. Zu Beginn wird erörtert, inwie-
weit die deutsche Nation als Legitimationsgrund des Grundgesetzes bezeichnet
werden kann und ob sich daraus konkrete Rechtsfolgen für die Rechtsdogmatik
ergeben. Untersucht wird dabei auch, ob eine nationale Identität etwa in Form
von Homogenitätspostulaten oder in Form einer gleichgerichteten sozialen Iden-
tität („Wir-Bewusstsein“) notwendige Voraussetzung der demokratischen Ord-
nung ist. Hieran schließen sowohl rechtsdogmatische als auch rechtspolitische
Erwägungen an, inwieweit nationale Identität aus der Sicht der grundgesetz-
lichen Ordnung wünschenswert sein könnte und welche materiellen Grenzen
und rechtspolitischen Überlegungen dagegensprechen.
Hierauf folgend wird eine Wechselwirkung zwischen Recht und nationaler

Identität dargelegt. Dabei wird erläutert, wie nationale Selbstverständnisse bei der
Rechtsetzung Einfluss haben und welche Rechtsmaterien besonders geeignet sind,
diese Selbstverständnisse zu konservieren und damit wieder auf die Gesellschaft
zurückzuwerfen. Ebenso wird das Grundgesetz näher in den Blick genommen
werden müssen, um zu prüfen, inwieweit dieses als „Identitätstext“ des deutschen
Volkes selbst geeignet ist, Identitätsvorstellungen zu transportieren, sowie offen
zur Aufnahme von Selbstverständnissen ist.
Im dritten Teil der Arbeit wird dargelegt, welche Relevanz nationale Iden-

tität auch für die Europäische Union hat. Es wird aus dem Blickwinkel der
Rechtsdogmatik das europäische Primärrecht daraufhin untersucht, welche In-
strumentarien zum Identitätsschutz bestehen und inwieweit die Konzeption der
europäischen Verträge dem Identitätsschutz gerecht wird. Hierzu stehen ver-
schiedene Anknüpfungspunkte bereit, nämlich das Subsidiaritätsprinzip in Art.3
Abs.3 EUV, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach Art.5 Abs.4 EUV, der
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in Art.4 Abs.3 EUV, die europäischen
Grundrechte der Grundrechtscharta, die Identitäts- und Staatsfunktionsklausel in
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Art.4 Abs.2 EUV und weitere Bestimmungen. Ein wesentlicher Schwerpunkt
des dritten Teils wird die rechtsdogmatische Interpretation der Identitätsklausel
sein, die nach dem Verständnis dieser Arbeit nicht nur ein taugliches Mittel ist,
die Verfassungsidentität der Mitgliedstaaten zu schützen, sondern auch für den
Identitätsschutz notwendige Gestaltungsspielräume sichert.
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2. Kapitel
Nationale Identität als soziologischer Tatbestand

Der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Arbeit ist der Begriff der nationalen
Identität. Nationale Identität ist nicht bloß eine Kategorie der sozialwissenschaft-
lichen Forschung, sondern ein Schlagwort des öffentlichen politischen Diskurses.
Diejenigen, die sich dieses Begriffs bedienen, treten oft als Bewahrer alther-
gebrachterWerte auf und nicht selten wird der Begriff verwendet, um einen Fix-
punkt im Prozess der Veränderung zu setzen.Nationale Identität fungiert im Dis-
kurs als autoritäres Gewicht, das Bedeutung verleiht und gegen Veränderungen
immunisieren soll.1 Hinterfragt man jedoch, was sich hinter dieser scheinbar
klaren und natürlichen Begrifflichkeit versteckt, enthüllt sich das Ausmaß der
Unschärfe, mit der sie befangen ist. Die offensichtliche Antwort, dass nationale
Identität die Identität einer Nation ist, dürfte nicht weiter befriedigen. Sowohl der
Begriff der Nation als auch der Begriff der Identität sind in ihrem Bedeutungs-
gehalt umstritten und verschiedenen Interpretationen zugänglich. Belässt man
es bei dieser Unschärfe, besteht das Risiko, dass die nationale Identität einerseits
durch Banalitäten verwässert und andererseits durch unzutreffende Vorstellungen
überhöht wird. Hinzu kommt, dass eine unreflektierte Verwendung die Gefahr in
sich birgt, eine politische Ideologie unkritisch zu transportieren und Stereotypen
zu erliegen.Wo der Begriff „Identität“ anfangs noch deskriptiv beschreiben soll,
könnte er zum Machtmittel der politischen Forderung werden, eine bestimm-
te nationale Identität zu erzwingen.2 Wie kann man angemessen auf diese Ge-
fahren reagieren?
Manche weisen diesen Begriff schon im Grundsatz als ideologisch zurück

oder halten die Konzeption für überholt und mit modernen Gesellschaften und
modernen personalen Identitätsformen nicht mehr vereinbar. Diesem Ansatz
kann jedoch nicht gefolgt werden. Viele Gründe sprechen dafür, dass sich eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung auch mit ideologieanfälligen Begrifflich-
keiten lohnen kann. Die Sozialwissenschaften haben sich des Diskurses nicht ver-
wehrt und der Nation ihres Schleiers der überzeitlichen Entität beraubt. Darauf
kann die Rechtswissenschaft aufbauen. Sie kann sich nicht der Diskussion ent-

1 Fröhlich/Hörner/Weyland, Das Mittelmeer: Festungsgraben oder Brücke?, in: Kutz/Weyland
(Hrsg.), Europäische Identität?, S.271 (276).

2 Vgl. Mumm, Sprachgemeinschaft, Ethnizität, Identität, in: Mumm (Hrsg.), Sprachen, Völker
und Phantome, S. 1 (7).



ziehen, da nationale Identität nicht bloß akademischer Untersuchungsgegenstand,
sondern inzwischen auch ein Rechtsbegriff des Europarechts ist. Dies erfordert
daher klar definierte Begrifflichkeiten, die es möglich machen, nationale Identität
als Rechtsbegriff zu verwenden.
Um dies zu erreichen, werden in diesem Kapitel sowohl die Begrifflichkeiten

Identität und Nation im Einzelnen als auch „nationale Identität“ alsArbeitsbegriff
interdisziplinär erschlossen. Dies ist insbesondere deswegen erforderlich, da jede
Auseinandersetzung mit dem Konzept nationaler Identität angesichts der zahl-
reichen Kritiken an diesem bereits begründungsbedürftig erscheint. Erforderlich
ist daher, dass ein sozialtheoretisches Verständnis von nationaler Identität dargelegt
wird, das Identität weder überhöht noch die noch heute anhaltende Bedeutung
dieser unterschätzt. Hierbei muss sich das hier entwickelte Identitätsverständnis
der kritischenAuseinandersetzung mit denjenigenAuffassungen stellen, die keine
Notwendigkeit solcher Konzepte mehr erkennen. Das Ergebnis dieses Kapitels
ist ein Verständnis von nationaler Identität, das für die rechtliche Untersuchung
nutzbar gemacht werden kann.
Anschließend an die Entwicklung eines sozialtheoretischen Konzepts werden

empirische Untersuchungen dargestellt, anhand derer versucht wurde, Selbstver-
ständnisse nationaler Identitäten in Europa und Deutschland zu identifizieren.
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A. Der Identitätsbegriff

„Das Thema ‚Identität‘ hat Identitätsschwierigkeiten […].“1 Mit diesen Worten
leitete Marquard seine Abhandlung über das interdisziplinäre Phänomen „Iden-
tität“ ein und beklagte die damit verbundene „Inflation“ und Verwässerung des
Begriffes.2 Identität ist ein Modewort. Sie ist heimisch in den verschiedensten
wissenschaftlichen Disziplinen und Lebensbereichen und steckt dort auf Kosten
einer begrifflichen Klarheit viele Konzeptionen ab.3

Der Reiz des Begriffs ist groß: Identität behauptet etwas Bedeutsames. Sie
ist wünschenswert und gibt Auskunft darüber, wer jemand ist4 und welches
Selbstbild er von sich hat.5 Identität hat man zu haben und ihr Fehlen gilt als
skandalöser Makel.6 Es ist daher kaum verwunderlich, dass der Terminus in den
letzten Jahrzehnten eine solche Hochkonjunktur erfahren hat und inzwischen
sowohl in der Alltagssprache als auch in verschiedenen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen wie selbstverständlich verwendet wird. Die Bedeutungen sind hier recht
unterschiedlich. In der Mathematik geht es um die strenge Übereinstimmung, in
der Philosophie und Psychologie um ein Bild des sich entfaltenden individuellen
Subjekts, die Soziologie und Politologie verbinden damit unterschiedliche Kon-
zepte und im Recht etwa thematisiert Identität die Übereinstimmung von Namen
und Person oder auch populär das jeweilige Selbstverständnis von kollektiven
Ordnungen.7

Mit dieser breiten Popularität ist eine Gefahr verbunden: Durch den ständigen,
teils auch widersprüchlichen Gebrauch droht dasWort seine Bedeutung undAus-
sagekraft zu verlieren.8 Ein solches entgrenztes Bedeutungsspektrum wäre ins-

1 Marquard, Identität: Schwundtelos und Mini-Essenz, in: Marquard/Stierle (Hrsg.), Iden-
tität, S.347 (347).

2 Kritisch zum „Identitätsboom“,Niethammer, Kollektive Identität, S.55.
3 Schon Korioth, Europäische und nationale Identität, VVDStRL 62 (2003), S. 117 (118 f.) be-

klagte den schillernden und heimatlosen Charakter des Begriffs.
4 Meier,Was ist nationale Identität?, in: Gauly (Hrsg.), Die Last der Geschichte, S.55 (55).
5 H. Korte/Schäfers, Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, S.84.
6 Niethammer, Kollektive Identität, S.36.
7 Schiffauer, Nationale und Europäische Identität – von gesellschaftlicher Wirklichkeit zur

wirklichen Gesellschaft?, in: Schiffauer/Lobos (Hrsg.), Beiträge zu denWurzeln der europäischen
Integration, S.57 (59 f.).

8 Vgl. dazu Groebner, Identität, Zeitschrift für Ideengeschichte XII/3 (2018), S. 109 (114 f.);
Narr, Identität als (globale) Gefahr, in: Reese-Schäfer (Hrsg.), Identität und Interesse, S. 100
(115 ff.).



besondere im Hinblick auf eine behauptete nationale Identität gerade auch als
Rechtsterminus problematisch. Auf die teils gezogene Konsequenz, auf den Be-
griff Identität gänzlich verzichten zu wollen,9 kann sich jedoch eine Arbeit, die
den Zusammenhang von nationaler Identität und Recht untersuchen möchte,
nicht zurückziehen.
Notwendig ist eine Begriffsbestimmung, die das zugrunde liegende Verständ-

nis von nationaler Identität offenlegt. Da die Rechtswissenschaften über kein
originäres Identitätsverständnis verfügen,muss sie auf verschiedene Theorien und
Konzepte anderer Disziplinen rekurrieren. Eine vollständige Darstellung der kon-
troversen Diskussion ist im Rahmen dieserArbeit weder bezweckt noch möglich.
Dennoch wird nachfolgend das breite Bedeutungsspektrum des Wortes Identität
ergründet, um diese für die folgende Untersuchung nutzbar zu machen.

I. Der linguistische Wandel des Identitätsbegriffs

Die erste Annäherung an den Begriff der Identität erfolgt über seinen Wortsinn.
Seinen etymologischen Ursprung findet das Wort Identität in dem lateinischen
Stamm idem, der übersetzt der- oder dasselbe bedeutet.10 Von diesem Stamm aus
begann eine beispiellose sprachliche Entwicklung, die sich im Einzelnen nicht
ohne jeden Zweifel nachvollziehen lässt. Über die Stadien des mittellateinischen
Wortes identicus11 und das spätlateinische identitas12 hin entwickelten sich die
neuhochdeutschen Wörter identisch oder Identität sowie die englischen und
französischen Wörter identity und identité. Hält man den Stamm idem nach wie
vor für den bedeutungsgebenden Schwerpunkt von Identität, drängt sich der un-
zutreffende Eindruck auf, dass Identität eine klare und formallogische Sprachver-
wendung und damit eine ontologische und logische Verwendung möglich macht.
Davon ausgehend sprechen viele Wörterbücher davon, dass Identität die völlige
Gleichheit und Übereinstimmung mit sich selbst ausdrückt.13 Doch Identität hat
sich von diesem ursprünglichen Bedeutungsrahmen gelöst. Bereits 1976 wies der
deutsche Sprachwissenschaftler Gerold Schmidt darauf hin, dass Identität in ver-

9 So etwa Straub, Multiple Identitäten in modernen Gesellschaften, ZPol 2018, S.205 (206).
10 Abels, Identität, S. 195; Narr, Identität als (globale) Gefahr, in: Reese-Schäfer (Hrsg.), Iden-

tität und Interesse, S. 100 (105).
11 Teilweise wird vermutet, dass sich identicus nicht unmittelbar aus idem abgeleitet hat,

sondern hierbei einen Zwischenschritt über identidem genommen hat, was „zum wiederholten
Mal“ bedeutet,Groebner, Identität, Zeitschrift für Ideengeschichte XII/3 (2018), S. 109 (111). Da-
mit ließe sich erklären, dass Identicus als eine Wiederholung von Eigenschaften von Menschen
die gemeinsamen Elemente einer Gruppe bezeichnet.

12 Bei dem Wort identitas handelt es sich um eine Kunstschöpfung für philosophisch-theo-
logische Zwecke der christlichen Trinitätslehre, vgl. m.w.N.Mumm, Sprachgemeinschaft,
Ethnizität, Identität, in: Mumm (Hrsg.), Sprachen, Völker und Phantome, S. 1 (8).

13 Statt vieler nur Köster (Hrsg.), Ullstein Lexikon der deutschen Sprache, S.448.
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